
 
 

  

E i n l a d u n g 
 

Hiermit lade ich Sie zur 4. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Ausschusses für Bildung, 
Sport und Kultur der Gemeinde Niederkrüchten ein, die am 
 

Dienstag, dem 29. Juni 2021, um 18:00 Uhr, 
 
in der großen Halle der Begegnungsstätte Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 42, 41372 
Niederkrüchten, stattfindet. 
 
Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1) Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der 
"Offenen Ganztagsschule im Primarbereich" 

159-2020/2025 
2. Ergänzung 

 
2) Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 
 
 

 
B e k a n n t m a c h u n q 

 

Die vorstehende Einladung zur 4. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Ausschusses für Bil-
dung, Sport und Kultur am 29. Juni 2021 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Niederkrüchten, den 22. Juni 2021 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. Wassong 
 
Ausgehängt am: 22. Juni 2021 
Abgenommen am: 

Niederkrüchten, den 22. Juni 2021 
 
 

 

gez. Degenhardt 
Ausschussvorsitzende 

 



 

 

Niederschrift 
 

über die 4. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur 

der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Verhandelt: Niederkrüchten, den 29. Juni 2021 

Sitzungslokal: Begegnungsstätte Niederkrüchten, große Halle 

Beginn: 18:00 Uhr Ende: 18:06 Uhr 

 

Anwesend sind: 

1.  Ausschussvorsitzende Degenhardt, Anja  

2.  Ausschussmitglied Fackler, Martin  

3.  Ausschussmitglied Buckenhüskes, Ulrich  

4.  Ausschussmitglied Goertz, Marco  

5.  Ausschussmitglied Lucht, Christiane  

6.  Ausschussmitglied Meisel, Iris  

7.  Ausschussmitglied Rothe, Claudia  

8.  Ausschussmitglied Wochnik, Florian  

9.  Ausschussmitglied Heimbach, Michelle  

10.  Ausschussmitglied Korth, Helga  

11.  Ausschussmitglied Reugels-Schlütter, Hildegard  

12.  Ausschussmitglied Spridzans, Irmgard  vertritt Stolzenberger, Claudia 

13.  Ausschussmitglied Tillmann, Stefan  vertritt Lucht, Edgar 
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Seitens der Verwaltung: 

1. Schippers, Hermann-Josef 

2. Janßen, Andre  

3. Irmen, Heinz 

4. Creusen, Hans-Josef 

  

 

 

Es fehlt/Es fehlen: 

1.  Ausschussmitglied Classen, Daniel   

2.  Ausschussmitglied Liebrecht, Ralf   

3.  Ausschussmitglied Lucht, Edgar   

4.  Ausschussmitglied Stolzenberger, Claudia   

5.  Mitglied mit beratender Stimme Bünger, Birgit   

6.  Mitglied mit beratender Stimme Dora, Bodo   

7.  Mitglied mit beratender Stimme Müller, Horst-Ulrich   

8.  Mitglied mit beratender Stimme Sittertz-Hock, Helga   

9.  Mitglied mit beratender Stimme Weihrauch, Wolfram   
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Öffentliche Sitzung 
 

1) Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der 

"Offenen Ganztagsschule im Primarbereich" 

159-2020/2025 

2. Ergänzung 

2) Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 

Ausschussvorsitzende Degenhardt eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu 

dieser Sitzung durch Einladung vom 22. Juni 2021 ordnungsgemäß erfolgt ist. 
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Öffentliche Sitzung 
 

1) Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der 

"Offenen Ganztagsschule im Primarbereich" 

159-2020/2025 

2. Ergänzung 

  

Sachverhalt: 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 

4. Februar 2021 im Rahmen einer Eilentscheidung zunächst beschlossen, die Erhebung 

von Elternbeiträgen auf Grundlage der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Er-

hebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der „Offenen Ganztags-

schule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 für den Zeitraum 1. bis 31. Januar 2021 auszu-

setzen. Dies geschah unabhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in An-

spruch genommen wurde. 

 

Im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie hatte das Land 

NRW beschlossen, ab dem 22. Februar 2021 in Schulen den Präsenzunterricht in Form 

von Wechselunterricht durchzuführen. Das Land hatte hierbei explizit darauf hingewiesen, 

dass in den Offenen Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich kein Regelbetrieb angebo-

ten, sondern lediglich eine Notbetreuung sichergestellt werde. Mittlerweile wurde der Regel-

betrieb seit dem 7. Juni 2021 in den Schulen wieder aufgenommen. 

 

Das Land NRW hatte für den Monat Januar 2021 eine Übernahme der hälftigen Minderer-

träge durch ein Aussetzen der Beitragspflicht zugesichert. Für die Monate danach fehlten 

bis dato entsprechende Regelungen durch das Land NRW.  

 

Die Sollstellungen für einen Monat belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 15.957,50 

Euro, der sich auf die betreffenden Produkte wie folgt aufteilt:  

 

03.02.01.02 OGS a. d. GGS Elmpt = 7.637,50 Euro 

03.02.01.04 OGS a. d. Schule am Lütterbach = 8.320,00 Euro  

 15.957,50 Euro 

 

Die Elternbeitragssatzung eröffnet keine Möglichkeit, für ein eingeschränktes Angebot der 

Offenen Ganztagsschule im Primarbereich die Elternbeiträge zu erlassen. Somit ist bis dato 

keine rechtliche Möglichkeit vorhanden, die den Erlass eines Monatsbeitrags vorausset-

zungslos erlaubt.  

  



Niederschrift der 4. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur 5 von 7

Der Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur hat die Angelegenheit in seiner Sitzung am 7. 

April 2021 beraten und dem Rat empfohlen, die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grund-

lage der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbeiträgen für 

die Teilnahme von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 

2018 für die Monate ab Februar 2021 auszusetzen, sofern eine Fortdauer der Pandemie-

lage gegeben ist.  

 

Bei dieser Beschlussempfehlung hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass die Emp-

fehlung für die Aussetzung von Elternbeiträgen keine konkrete zeitliche Begrenzung bein-

haltet und sich somit der Minderertrag je nach Dauer der epidemischen Lage in einem 

sechsstelligen Bereich bewegen kann.  

 

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat die Thematik in seiner Sitzung am 15. April 2021 

beraten und beschlossen, die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der Satzung 

der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme 

von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 wird für 

die Monate ab Februar 2021 auszusetzen, sofern eine Fortdauer der Pandemielage gege-

ben ist und entsprechende Beschlüsse der Landesregierung zu einer hälftigen Erstattung 

der Mindererträge vorliegen.  

 

Mittlerweile haben die kommunalen Spitzenverbände im Land NRW und die Koalitions-frak-

tionen im Landtag NRW eine Einigung über die Erstattung der Elternbeiträge für die Kinder-

tageseinrichtungen und die Offenen Ganztagsschulen für die Monate Februar bis Mai 2021 

erzielt. Die Einigung sieht Folgendes vor: 

 

 Für Februar 2021 werden die Elternbeiträge jeweils hälftig von Land und Kommunen 

übernommen, da die Einrichtungen wie im Januar 2021 vollständig geschlossen waren. 

 Für die Monate März bis einschließlich Mai 2021 übernehmen die Kommunen und das 

Land NRW 50 % der Elternbeiträge jeweils zur Hälfte. Die verbleibenden 50 % überneh-

men die Eltern.  

 

Die Verwaltung schlägt vor, diese Regelungen für die Gemeinde Niederkrüchten zu über-

nehmen. 

 

 

Beratungsverlauf: 
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Ausschussmitglied Lucht beantragt für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Beschluss-

vorschlag der Verwaltung dahingehend abzuändern, dass die Elternbeiträge für den Zeit-

raum Februar bis Mai 2021 vollständig ausgesetzt werden sollen.  

 

Ausschussmitglied Goertz spricht sich im Namen der SPD-Fraktion ebenfalls für eine voll-

ständige Aussetzung der Elternbeiträge für den Zeitraum Februar bis Mai 2021 aus. 

 

Ausschussmitglied Fackler teilt für die CDU-Fraktion mit, dass diese gegen den Beschluss-

vorschlag zur vollständigen Aussetzung der Elternbeiträge für den Zeitraum Februar bis 

Mai 2021 stimmen werde. Er verweist auf eine Ungleichbehandlung zwischen den Beitrags-

pflichtigen aus dem Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege sowie 

der Offenen Ganztagsschule. Die CDU werde dem Beschlussvorschlag der Verwaltung fol-

gen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der Satzung der Gemeinde Niederkrüch-

ten über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der „Offenen 

Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 wird für den Monat Februar bis Mai 

2021 ausgesetzt.  

 

Abstimmungsergebnis: 

5 Ja-Stimme(n), 7 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 

 

Damit ist der Antrag abgelehnt. 

 

Sodann lässt die Ausschussvorsitzende über den Beschlussvorschlag der Verwaltung ab-

stimmen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der Satzung der Gemeinde Niederkrüch-

ten über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der „Offenen 

Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 wird für den Monat Februar 2021 aus-

gesetzt. Für die Monate März bis Mai 2021 werden die Elternbeiträge nur zur Hälfte erho-

ben.  

 

 

Abstimmungsergebnis: 
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9 Ja-Stimme(n), 4 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 
 

 

2) Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 ./. 
 

 

 

 

Die Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung. 

 

 

 

 

gez. Degenhardt  gez. Janßen 

Ausschussvorsitzende Schriftführer  
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 22.06.2021 
Der Bürgermeister 
Soziales, Sport und Bildung 
Aktenzeichen: 40 11 12 
 

Vorlagen-Nr.  159-2020/2025 2. Ergänzung 
Sachbearbeiter: Andre Janßen 

öffentlich 
 
Beratungsweg 

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur 07.04.2021  
Rat der Gemeinde Niederkrüchten 15.04.2021  
Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur 29.06.2021  
Rat der Gemeinde Niederkrüchten 29.06.2021  
 

 

Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der "Offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich" 
 
Sachverhalt: 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 4. 

Februar 2021 im Rahmen einer Eilentscheidung zunächst beschlossen, die Erhebung von El-

ternbeiträgen auf Grundlage der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von 

Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbe-

reich“ vom 8. Mai 2018 für den Zeitraum 1. bis 31. Januar 2021 auszusetzen. Dies geschah 

unabhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. 

 

Im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie hatte das Land NRW 

beschlossen, ab dem 22. Februar 2021 in Schulen den Präsenzunterricht in Form von Wech-

selunterricht durchzuführen. Das Land hatte hierbei explizit darauf hingewiesen, dass in den 

Offenen Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich kein Regelbetrieb angeboten, sondern le-

diglich eine Notbetreuung sichergestellt werde. Mittlerweile wurde der Regelbetrieb seit dem 7. 

Juni 2021 in den Schulen wieder aufgenommen. 
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Das Land NRW hatte für den Monat Januar 2021 eine Übernahme der hälftigen Mindererträge 

durch ein Aussetzen der Beitragspflicht zugesichert. Für die Monate danach fehlten bis dato 

entsprechende Regelungen durch das Land NRW.  

 

Die Sollstellungen für einen Monat belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 15.957,50 Euro, 

der sich auf die betreffenden Produkte wie folgt aufteilt:  

 

03.02.01.02 OGS a. d. GGS Elmpt = 7.637,50 Euro 

03.02.01.04 OGS a. d. Schule am Lütterbach = 8.320,00 Euro  

 15.957,50 Euro 

 

Die Elternbeitragssatzung eröffnet keine Möglichkeit, für ein eingeschränktes Angebot der Offe-

nen Ganztagsschule im Primarbereich die Elternbeiträge zu erlassen. Somit ist bis dato keine 

rechtliche Möglichkeit vorhanden, die den Erlass eines Monatsbeitrags voraussetzungslos er-

laubt.  

  

Der Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur hat die Angelegenheit in seiner Sitzung am 7. April 

2021 beraten und dem Rat empfohlen, die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der 

Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnah-

me von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 für die 

Monate ab Februar 2021 auszusetzen, sofern eine Fortdauer der Pandemielage gegeben ist.  

 

Bei dieser Beschlussempfehlung hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass die Empfeh-

lung für die Aussetzung von Elternbeiträgen keine konkrete zeitliche Begrenzung beinhaltet und 

sich somit der Minderertrag je nach Dauer der epidemischen Lage in einem sechsstelligen Be-

reich bewegen kann.  

 

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat die Thematik in seiner Sitzung am 15. April 2021 

beraten und beschlossen, die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der Satzung der 

Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kin-

dern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 wird für die Monate 

ab Februar 2021 auszusetzen, sofern eine Fortdauer der Pandemielage gegeben ist und ent-

sprechende Beschlüsse der Landesregierung zu einer hälftigen Erstattung der Mindererträge 

vorliegen.  

 

Mittlerweile haben die kommunalen Spitzenverbände im Land NRW und die Koalitions-

fraktionen im Landtag NRW eine Einigung über die Erstattung der Elternbeiträge für die Kinder-
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tagesstätten und die Offenen Ganztagsschulen für die Monate Februar bis Mai 2021 erzielt. Die 

Einigung sieht Folgendes vor: 

 

 Für Februar 2021 werden die Elternbeiträge jeweils hälftig von Land und Kommunen über-

nommen, da die Einrichtungen wie im Januar 2021 vollständig geschlossen waren. 

 Für die Monate März bis einschließlich Mai 2021 übernehmen die Kommunen und das Land 

NRW 50 % der Elternbeiträge jeweils zur Hälfte. Die verbleibenden 50 % übernehmen die 

Eltern.  

 

Die Verwaltung schlägt vor, diese Regelungen für die Gemeinde Niederkrüchten zu überneh-

men. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten 

über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der „Offenen Ganz-

tagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 wird für den Monat Februar 2021 ausgesetzt. 

Für die Monate März bis Mai 2021 werden die Elternbeiträge nur zur Hälfte erhoben.  

 
 

 

 
 
 
gez. Wassong

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 
Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☒ 
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                    / 
Kosten der Maßnahme in Euro 19.946,64  
Folgekosten in Euro  
Erläuterungen:  
Rechtsgrundlage: gesetzliche 

Grundlage ☐ vertragliche 
Verpflichtung ☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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